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Spezialfall Hanf (Cannabis) 
 

Heutige Praxis – 19b im Kompetenzbereich der Polizei – LEICHTER FALL AUSGESCHLOSSEN! 
 
So sieht es aus, wenn der 19b nur teilweise umgesetzt wird. Es gibt zwar kein Strafverfahren mehr, wenn jemand nicht 
mehr als 10g dabei hat, mögliche Konsumenten werden aber immer noch auf offener Strasse gefilzt und ausgesackt. Der 
leichte Fall ist von vornherein ausgeschlossen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sie werden auf  
offener Strasse  
immer wieder 

 gefilzt. 

Sie sind legal  
unterwegs,  

nerven sich aber, 
dass Ihr Cannabis  
getestet werden 
muss, obwohl sie 

nicht einmal  
öffentlich  

konsumiert  
haben. 

Sie werden beim 
öffentlichen Konsum 

 beobachtet. 

Bei einer 
Grenz- oder 

Fahrzeugkontrolle. 

Sie sehen aus 
wie ein 

Konsument. 

19b: Sie als 
offensichtlicher 

Konsument werden 
bei der öffentlichen  
Vorbereitung Ihres  

Konsums beobachtet. 

Sie sehen aus 
wie ein 

Konsument. 

nein 

Glück 
gehabt. 

Sie sind Konsument. 
Sie sind nicht  
 Konsument. 

nein 

Sie werden auf  
offener Strasse  
immer wieder 

 gefilzt. 

ja ja 

Die Polizei wartet bis  
Sie konsumieren. 

Der Test ergibt, dass es sich um 
THC-Hanf handelt. 

nein ja 

Die Polizei stellt Cannabis fest. 

19b: 
Sie bleiben  
sozusagen 

straffrei. 

Der Test ergibt, dass es sich um 
THC-Hanf handelt. 

nein ja 

Sie sind legal 
unterwegs, stören 

sich aber daran, dass 
Sie Ihr CBD-Gras 

nicht in Ruhe  
öffentlich geniessen 

können. 

Sie haben die straf-
freien 10g Cannabis 

überschritten. 

nein ja nein 

Sie erhalten 
eine  

Ordnungs-
busse von  

CHF 
100.00. 

Sie erhalten  
einen  

Strafbefehl. 
Und dies  

bereits ab 11g. 

Sie haben die straf-
freien 10g Cannabis 

überschritten. 

ja 

Die 
geringfügige 

Menge  
wird nämlich 

möglichst 
formlos 

eingezogen. 

Die 
geringfügige 

Menge 
wird  

möglichst 
formlos 

eingezogen. 

Glück 
gehabt. 

Ihr Cannabis 
wird im ordentli-
chen Verfahren 

mittels  
Einziehungs- 
anordnung 

eingezogen. 
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Spezialfall Hanf (Cannabis) 
 

 

Neue Praxis – 19b im Kompetenzbereich der Polizei – Die Konsumenten sind nicht das Ziel. 
 
So sieht es aus, wenn der 19b vollumfänglich umgesetzt wird. Grundsätze wie die Unschuldsvermutung und im Zweifel 
für den «Angeklagten» werden geachtet. Sie beginnen straffrei, sind im Zweifelsfall ein leichter Fall und landen erst dann 
bei der Strafe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Macht die Verfolgung noch Sinn? 
 

 Hanf zählt zu den weichen Drogen. 

 Viele Länder haben den Hanf bereits reguliert.  

 Nur noch der öffentliche Konsum ist strafbar, der private Konsum wird in einem gewissen Rahmen toleriert. 

 Der strafbare öffentliche THC-Konsum lässt sich nur mittels Test vom nicht strafbaren CBD-Konsum unterscheiden. 

 Der Hanf der CBD-Konsumenten muss zu unrecht getestet werden. 

 Die Bestrafung kann kontraproduktiv sein, da Hanf für viele auch ein Heil- oder Präventivmittel ist. 

 Die Verhältnismässigkeit der Verfolgung ist überhaupt nicht mehr gegeben. 
 
Unter diesen Umständen sollte die Verfolgung der Konsumenten per sofort eingestellt werden. Hanf sollte so bald als 
möglich aus dem Betäubungsmittelgesetzt gestrichen und reguliert werden. 

Die Konsumenten sind nicht das Ziel. 
Ihre Privatsphäre wird geachtet. 

Der Konsum wird in einem gewissen Rahmen toleriert. 

Der Test ergibt, dass es sich 
um THC-Hanf handelt. 

ja nein nein ja 

Der Test ergibt, dass es sich 
um THC-Hanf handelt. 

Sie werden beim 
öffentlichen Konsum 

 beobachtet. 

Bei einer Grenz- oder 
Fahrzeugkontrolle wird 

mehr als die 
geringfügige Menge festge-

stellt. 

Sie sehen aus wie ein 
Konsument. 

19b: Sie als 
offensichtlicher 

Konsument werden 
bei der öffentlichen  
Vorbereitung Ihres  

Konsums beobachtet. 

Sie sind 
nicht  

 Konsument. 
Sie sind Konsument. 

Sie sind ein 
leichter Fall 
und bleiben 
straffrei. Die 
Gebühren 

müssen Sie 
jedoch 

bezahlen. 

Sie müssen in 
eine Suchtbera-

tung gehen  
oder eine The-
rapie machen. 

Sie haben Ihren 
 Konsum unter  

Kontrolle. 

Sie haben Ihren  
Konsum unter  

Kontrolle. 

ja nein 

Sie sind  
legal 
unter-
wegs. 

nein ja 

Sie erhalten 
eine  

Ordnungs-
busse von  

CHF 
100.00. 

Sie dürfen Ihr Cannabis behalten. 

Sie sind legal unterwegs, 
nerven sich aber, dass Sie 

aus irgendwelchen Gründen 
mehr als 10g eingekauft  

haben.  


